
Zustimmungserklärung 
der Eltern / der/des Sorgeberechtigten 

 
Dem Antrag auf 
 

 Ausstellung eines Personalausweises   Ausstellung eines Reisepasses  
   
 

 Ausstellung eines vorläufigen     Ausstellung eines vorläufigen  
     Personalausweises          Reisepasses 
 
für 
 
Persönliche Angaben des Kindes 
 
__________________________________     ___________________ 
Name, Vorname des Kindes       Geburtsdatum 

 
 
________________________________________________________________________ 
Wohnort, Straße und Hausnummer 

 
_____________________       ___________________ 
Größe          Augenfarbe 

 
 
Bestehen neben der deutschen Staatsangehörigkeit weitere Staatsangehörigkeiten oder 
  
wurden welche beantragt? Wenn ja, welche? _________________________________ 
 

 Nein 
 

Hiermit wird erklärt, dass ich/wir der Ausstellung/Verlängerung des Dokumentes 
zustimme(n): 
 
_________________________  ____________  ___________________ 
Name, Vorname Mutter / Vormund  Geb.-Datum   Unterschrift 
 
 

_________________________  ____________  ___________________ 
Name, Vorname Vater / Vormund  Geb.-Datum   Unterschrift 
 
 
 

Mitzubringende Unterlagen – neben dieser Einverständniserklärung 
 

1. Personalausweis/e oder Reisepass/-pässe des/der Erziehungsberechtigten 
2. Bisheriger Pass oder Ausweis des Kindes. Bei Neuausstellung die Geburtsurkunde des 

Kindes. 
3. Ein biometrisches Passbild (aktuelles Passbild, nicht älter als 1 Jahr) – siehe Mustertafel 

der Bundesdruckerei, www.epass.de  
4. Das Kind muss bei Beantragung des Dokumentes anwesend sein! 
5. Ab dem 10. Lebensjahr muss das Kind seine Unterschrift leisten. 
6. Ab dem 6. Lebensjahr muss das Kind bei der Beantragung der Dokumente seine 

Fingerabdrücke hinterlegen. 
 

 
Bitte wenden 

 

http://www.epass.de/


 
Weitere Hinweise 
- Die alten Personalausweise/ Reisepässe sind bei der Aushändigung der neuen Dokumente 

abzugeben bzw. können durch die Verwaltung ungültig überlassen werden.  
Die Aushändigung der neuen Dokumente ist ohne die Einziehung bzw. das ungültig stempeln der 
alten Dokumente (durch die Verwaltung) nicht möglich. 

- Personalausweise und Reisepässe können nur im Rathaus ausgehändigt werden. 
- Personalausweise/ Reisepässe können nicht verlängert werden  

 

Gebühren (sind bei der Beantragung zu zahlen): 
 
Personalausweis (unter 24 Jahren)         22,80 € 
Gültigkeitsdauer: 6 Jahre  
 
vorläufiger Personalausweis          10,00 € 
Gültigkeitsdauer: 3 Monate 
 

 

Reisepass (unter 24 Jahren)          37,50 € 
Gültigkeitsdauer: 6 Jahre  
 
vorläufiger Reisepass           26,00 € 
Gültigkeitsdauer: 1 Jahr 
 
Reisepass im Expressverfahren (nach 3-4 Werktagen fertig)     32,00 € 
(zusätzliche Gebühr zu den 37,50 €) 
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